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OSTERREIC HISC HE 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 W i e  n 

Betrifft: 

,1115 N-Zilf1C' 

NOTARIATSK AMMER 

Wien, am 10. Juni 1996 
GZ.2871/96 

Die Österreichische Notariatskammer übersendet in der Anlage 25 Ausfertigungen ihrer 

Stellungnahme zu obigem Gesetzentwurf. 

i.A. 

25 Beilagen 
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• ÖSTERREICHISCHE 

An das 

3undesministeriurn 

für Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1010 wien 

NOTARIATSKAMMER 

Wien, am JO. Mai 1996 

Betrifft: Zl 53.010/4-3/96, Stellungnahme im 

Begutachtungsverfahren Änderung ArbVG ua 

Die Österreichische Notar iatsk amme r dankt fUr die Ubersendung des 

oben angefUhrte n Gesetzesentwurfes und erlaubt sich , in offener 

Frist im Rahmen des Begutachtungsverfahrens folgende Ste llungnahme 

abzugeben: 

wie aus den Erläuterungen hervorgeht, dient der Entwurf in erster 

Linie zur Umsetzung der RiL vorn 22.9.1994, 94/45 EG des Rates über 

die Einsetzung e ines Europäischen Betriebsrates und der Schaffung 

eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 

in gemeinschaftsweit oper ierenden Unternehmen. In diesem Sinn wird 

auch die Schaffung des neuen V. Teils des ArbVG verstanden. 

Die österreichische Notar iatskamrner erlaubt sich in diesem 

dem Inkrafttreten der den 

über 

Hinweis, 

die 

daß nach 

Europä ische Betriebsverfassung zwar 

Zusammenhang 

Bes timmu ngen 

vermutlich richtlienienkonforrn die entsprechenden 

Arbeitnehmervertretungsorgane 

einzusetzen sind, diese jedoch 

entsprechend gle ichwertiger 

auf supran ationaler 

auf unternehmerseite 

Institutionen im 

Ebene 

mangels 

Bereich 
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internationaler 
gegenüberstehen. 

2 

Konzernspitzen keinen 

Auf Arbeitgeberseite 
Verhandlungs partnern 

fehlen nMmlich die 
notwendigen gesetzlichen Grundlagen für die Schaffung 
vergleichbarer Interessenvertretungsorgane. Auch 
gesellschaftsrechtlich sind Gremien internationaler Konzernspitzen 
nicht vorgesehen. Die Österreichische Notariatskammer gibt daher 
zu bedenken, daß die neu geschaffenen europ�ischen 
Arbeitnehmerinteressenvertretungen mangels Verhandlungspartner auf 
Unternehmerseite derzeit daher kaum Umsetzungsm�glichkeiten : 
besitzen werden. Die Befugnisse der �euen europäischen 

, 

Arbeitnehmerinteressenvertretungen besitzen aus diesem Blickwinkel 
i 

heraus im Ergebnis weniger gesta 1 ter ischen a �s eher informativen 
Charakter, was aber ohne Zweifel die Absicht des Gestzes nicht 
treffen kann. 

Bezüglich des im § 176 des Entwurfs definierten Konzernbegriffs 
ist die ÖsterreiChische Notariatskammer der iAnsicht, daß dieser 

i 
klarer gefaßt werden so 1 1  te: die derzeitige i Formulierung erfaßt 
Konzerne mit mehreren herrschenden Unternehm;en ebensowenig , wie 

I ein Konzerngefüge, das nur ein beherr;schtes Unternehmen 
! 

beinhaltet. Dies gilt urnso mehr, als nach de� ErlMuterungen zwar 

auf den aktienrechtlichen Konzernbegriff abgestellt wird, nach der 
I 

EU-RiL jedoch anstelle des tatsächlichen Vorliegens eines 
i 

Beherrschungsverh�ltnisses bereits die Möglichkeit zur Austibung 
, 

eines beherrschenden Einflusses ausschlagge�end sein soll. In 

diesem Zusammenhang erscheint die Wortwahl des § 176 Abs 2 des 
. I 

Entwurfs, wonach der beherrschende E�nfluß i unter anderem auch 
durch I' sonstige Bestimmungen " aus geübt wer/den kann I dringend 
revisionsbedürftig, da hier eine wünschenswer4e klare begriffliche 
Abgrenzung durch die Verwendung von weitgehend unbestimmten 

I 

Gesetzesbegriffen kaum mehr möglich erscheint. 

Bezüglich der Regelung der Kostentragung in der 9§ �86 und 197 des 
, 

Entwurfs I wonach die Unternehmen den Aufwand : der supranationalen 
Arbeitnehmerinteressenvertretungen zu tragen i haben, vertritt die 
Österreichische Notariatskammer die Ansicht, �aß es sich dabei um 
eine einseitige und sachlich nicht gerch�fertigte erhebliche 

I 
Belastung der Arbeitgeberseite handelt. Es q.arf nicht übersehen 
werden, daß die in- diesen Bestimmungen enthaltenen Leistungen, fUr 
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die die Unternehmerseite aufzukommen hat, zu :unkalkulierbaren und 

nicht zuletzt auch zu erheblichen Kostenf�ktoren fUhren . Die 
I 

Arbeit geberseite hat nach den Bestimmungen des Entwurfs n�rnlich 

mangels entsprechender Entscheidungs- oder �itsprachekompetenzen 

auch keinerlei Möglichkeiten die Höhe der auf laufenden Kosten zu 

beeinflussen. Die Kostenregelung sollte daher nach Ansicht der 

Österreichischen Notariatskammer zu lasten; der nat ionalen 

Betriebsratsfonds getroffen werden. 
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